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Stadt Kappeln: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 „Unterkünfte für Asylbegehrende auf dem ehemaligen Sportplatz in 

Loitmarkfeld“  

Prüfung der Stellungnahmen der Behörden / Träger öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit  

(erneute öffentliche Auslegung) 

 

Eingang Stellungnahme Bewertung 

1. Behörden / Träger öffentlicher Belange 

LLUR – Techni-

scher Umwelt-

schutz 

07.07.2016 

Gegen die Durchführung der geplanten Maßnahme bestehen aus der 
Sicht des Immissionsschutzes von hier aus keine Bedenken.  

Kenntnisnahme 

LLUR – Untere 

Forstbehörde 

20.07.2016 

Keine Bedenken Kenntnisnahme 

Kreis Schleswig-

Flensburg 

20.07.2016 

Von den Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine 
Hinweise gegeben. 

Kenntnisnahme 

Naturschutzverbände 

IGU Kappeln 

28.07.2016 

Die Planungen zu den obigen Projekten stammen aus einer Zeit als der 
Ansturm an Flüchtlingen sehr groß war und die Aufnahmekapazitäten 
überforderten. Container waren damals, wenn überhaupt, dann nur 
überteuert zu bekommen. Heute werden allenthalben nur geringe Teile 
der Aufnahmelager im Land genutzt, Eggebek wird aktuell sogar ganz 
geschlossen. Die nicht mehr gebrauchten Container sind sicher zu 
Schnäppchenpreisen u haben. 
Welches Problem ist zu lösen? 
Asylsuchende müssen bis zu ihrer Anerkennung und endgültigen de-
zentralen Unterbringung vorübergehend beherbergt werden. Ein zent-
rales Dauerwohnen ist nach Aussage des Kreises ausgeschlossen.  
Im Planungskonzept S. 3 ist die Rede von „Flüchtlingen, Asylbegeh-
renden und Obdachlosen“. Es geht aber nur um 2 Personengruppen: 
Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge, die auf eine dezentrale Un-
terbringung warten. Die Bezeichnung „Obdachlose“ hat im deutschen 
Sprachgebrauch eine andere Bedeutung und muss hier durch vorüber-
gehend obdachlose Flüchtlinge ersetzt werden, wenn ein späterer 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Der Begriff ist in der Begründung S. 3 hinreichend erläutert. Eine 
Änderung ist nicht erforderlich. 
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Missbrauch dieser Bezeichnung vermieden werden soll. Das Festhalten 
an der Bezeichnung „Obdachlose“ trotz Kritik in der Einwohnerver-
sammlung lässt den Verdacht aufkommen, dass andere als die ge-
nannten Absichten im Spiel sind. 
Die geplante feste Bauweise für 100 Personen entspricht nicht mehr 
der heutigen Situation. Container wären billiger und könnten flexibler 
dem wirklichen Bedarf angepasst werden. Feste Bausubstanz entwi-
ckelt ein Eigenleben und wäre ein Einstieg in eine nicht gewollte 
Wohnbebauung. 
 
 
Wir lehnen daher die geplante feste Bebauung auf dem Sportplatzge-
lände ab und schlagen zur Lösung der derzeitigen Flüchtlingsprobleme 
eine Containerlösung an gleicher Stelle vor.  

 
 
 
 
Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgt keine Festle-
gung der Art der Bebauung (mobile Bauten, Leichtbauweise etc.). Es 
werden die Art der baulichen Nutzung, das Maß der baulichen Nut-
zung und die überbaubare Grundstücksfläche sowie die Befristung 
der Nutzung auf 10 Jahre festgesetzt. Ob die Baukörper als Contai-
ner errichtet werden oder in anderer Form ist nicht geregelt. Die Art 
der Nutzung an diesem Standort ist jedoch nur für 10 Jahre möglich. 
Kenntnisnahme 

2. Öffentlichkeit 
Es wurden keine privaten Stellungnahmen abgegeben. 
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